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2 In Kürze

Volksinitiative «Demokratie 
stärken: Stimm- und Wahlrecht 
für Ausländerinnen und Ausländer 
(Demokratie-Initiative)» 

Die Initiative wurde dem Regierungs
rat am 11. September 2013 mit 
1'011 gültigen Unterschriften einge
reicht.

Die Initiative will den im Kanton 
Schaff hausen ansässigen Auslände
rinnen und Ausländern politische 
Rechte in Kantons und Gemeinde
angelegenheiten einräumen, wenn 
sie seit mindestens fünf Jahren im 
Kanton wohnhaft sind und über eine 
gültige Aufenthalts oder Niederlas
sungsbewilligung verfügen.

Die politischen Rechte in Bundes
sachen stehen allen Schweizerinnen 
und Schweizern zu, die das 18. Al
ters jahr zurückgelegt haben und die 
nicht wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwäche entmündigt sind. 
Im Kanton Schaffhausen stehen das 
Stimm und Wahlrecht und die wei
teren politischen Rechte in Kantons 
und Gemeindeangelegenheiten allen 
im Kanton wohnhaften mündigen 
Schweizerinnen und Schweizern zu. 
Ausländerinnen und Ausländer ha

ben demnach in kantonalen und 
kom munalen Angelegenheiten keine 
politischen Rechte. 

Die Initiative durchbricht den heuti
gen Grundsatz der Bürgerdemokra
tie, wonach Bürgerrecht und politi
sche Rechte miteinander verknüpft 
sind. Sie führt zudem dazu, dass auf 
Stufe des Kantons und der Gemein
den andere Personen Träger der 
poli tischen Rechte sind als auf eid
genössischer Ebene. Die Volksinitia
ti ve ist im schweizerischen Vergleich 
ein sehr weitgehender Vorschlag zur 
Beteiligung der Ausländerinnen und 
Ausländer am politischen Gesche
hen. Das Ausländerstimmrecht auf 
kantonaler Ebene kennt kein einziger 
Deutschschweizer Kanton. 

Gegen die Initiative spricht schliess
lich, dass sich die Stimmberechtig
ten des Kantons und der Kantonsrat 
in den vergangenen Jahren mehr
fach mit dem Anliegen beschäftigt 
haben, wobei sie sich stets gegen 
die Aus dehnung der politischen 
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Rech te auf Ausländerinnen und 
Ausl änder – auf Gemeindeebene 
und erst recht auf kantonaler Ebene 
– ausgesprochen haben.

Der Regierungsrat und der Kantons
rat sind der Meinung, dass die politi
schen Rechte ausschliesslich auf 
dem Weg der Einbürgerung erlangt 
werden sollten.

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, mit 41 zu 17 Stimmen, 
die Volksinitiative «Demokratie stär
ken: Stimm und Wahlrecht für Aus
länderinnen und Ausländer (Demo
kra tieInitiative)» zur Ablehnung.



4 Zur Sache

Die Initiative wurde dem Regierungs
rat am 11. September 2013 mit 
1'011 gültigen Unterschriften einge
reicht und vom Regierungsrat am 
24. September 2013 als zustande 
gekommen erklärt.

Ziel der Initiative

Die Volksinitiative «Demokratie stär
ken: Stimm und Wahlrecht für Aus
län derinnen und Ausländer (Demo
kratieInitiative)» will den im Kanton 
Schaffhausen ansässigen Auslän de
rin nen und Ausländern politische 
Rechte in Kantons und Gemeinde
angelegenheiten einräumen, wenn 
sie seit mindestens fünf Jahren im 
Kanton wohnhaft sind und über eine 
gültige Aufenthalts oder Niederlas
sungsbewilligung verfügen. Die Ini
tiative verfolgt unter anderem das 
Ziel, die Demokratie weiterzuent
wickeln und auf diese Weise die 
aktive Teilnahme der ausländischen 
Bevölkerung am politischen und 
gesellschaftlichen Leben zu fördern. 
Es soll auf das Modell der Betrof fe
nendemokratie abgestellt werden, 
nach welchem sich diejenigen an 
der kollektiven Willensbildung mit
beteiligen und mitentscheiden kön
nen, die von staatlichen Regelungen 
und Entscheidungen betroffen sind.

Ausländerbestand im Kanton 
Schaffhausen

Gemäss kantonaler Bevölkerungs er
hebung zählte die ständige Wohnbe
völkerung des Kantons Schaffhau
sen am 31. Dezember 2013 78'976 
Personen. Die Zahl umfasst 59'374 
Personen mit schweizerischem und 
19'602 Personen mit ausländischem 
Pass. Der Anteil der ausländischen 
Staatsangehörigen beträgt somit 
rund 24,8 Prozent. Gestützt auf die 
in der DemokratieInitiative festge
legten Kriterien wären bei einer An
nahme der Volksinitiative neben den 
rund 49'500 stimmberechtigten 
Schweizerinnen und Schweizern 
rund 10'000 Ausländerinnen und 
Ausländer zusätzlich stimmbe rech
tigt.

Träger der politischen Rechte

Auf Bundesebene stehen die politi
schen Rechte allen Schweizerinnen 
und Schweizern zu, die das 18. Al
ters jahr zurückgelegt haben und die 
nicht wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwäche entmündigt sind. 
Alle Berechtigten verfügen über die
selben politischen Rechte und 
Pflich ten. Sie können an den Natio
nal ratswahlen und an den Abstim
mungen des Bundes teilnehmen so
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wie Volksinitiativen und Referenden 
in Bundesangelegenheiten ergreifen 
und unterzeichnen.

Im Kanton Schaffhausen stehen das 
Stimm und Wahlrecht und die wei
te ren politischen Rechte in Kantons 
und Gemeindeangelegenheiten allen 
im Kanton wohnhaften mündigen 
Schweizerinnen und Schweizern zu. 
Ausländerinnen und Ausländer ha
ben demnach in kantonalen und 
kom munalen Angelegenheiten keine 
politischen Rechte. Ob und inwie
fern Ausländerinnen und Ausländern 
im Kanton politische Rechte einge
räumt werden sollen, war in den 
letz ten Jahren verschiedentlich ein 
Thema. 

In der Volksabstimmung vom 
4. März 2001 wurde die – im Rah
men der ersten Abstimmung über 
die neue Kantonsverfassung statt fi
ndende – Variantenabstim mung über 
die Einführung eines Aus länder
stimmrechts auf Gemein de ebene 
deutlich mit 9'147 Ja zu 21'536 Nein 
abgelehnt. In der Folge kam es zu 
neuen Vorstössen im Kan tonsrat, 
denen aber ebenfalls kein Erfolg 
beschieden war: Die bei den Motio
nen von Kantonsrat Matthi as Frick 
betreffend demo kratische Partizi
pation ausländischer Staatsange
höriger auf Gemeinde ebene und be

treffend Massnahme zur Hebung der 
demokratischen Legitimation von 
Politikentscheiden wurden vom Kan
tonsrat mit Be schluss vom 6. De
zember 2010 nicht erheblich erklärt.

Einzelne Kantone, insbesondere in 
der Westschweiz, räumen die poli ti
schen Rechte in kantonalen und 
kom munalen Angelegenheiten in 
unterschiedlichem Umfang auch 
Ausländerinnen und Ausländern ein: 
In den Kantonen Neuenburg und 
Jura stehen niedergelassenen Aus
länderinnen und Ausländern die 
politischen Rechte in kantonalen 
und kommunalen Angelegenheiten 
zu, jeweils mit leicht unterschied li
chen Voraussetzungen. Die Kantone 
AppenzellAusserrhoden, Basel
Stadt, Freiburg, Genf, Graubünden 
und Waadt sehen politische Rechte 
in unterschiedlichem Umfang für 
Ausländerinnen und Ausländer in 
kommunalen Angelegenheiten vor. 
Zu erwähnen ist, dass in den drei 
Kantonen AppenzellAusserrhoden, 
BaselStadt und Graubünden die 
Kantonsverfassung die Gemeinden 
ermächtigt, das Ausländerstimm
recht auf kommunaler Ebene einfüh
ren zu können.

Alle anderen Kantone kennen kein 
Ausländerstimmrecht. Im Kanton 
Zü rich wurde in der Volksabstim
mung vom 22. September 2013 die 
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kantonale Volksinitiative «Für mehr 
Demokratie (fakultatives Stimm und 
Wahlrecht für Ausländerinnen und 
Ausländer auf Gemeindeebene)» mit 
einem NeinStimmenanteil von 75 
Prozent deutlich abgelehnt.

Grundsatz der Einheit aller 
politischen Rechte verletzt

Die Volksinitiative bricht die Verbin
dung von Staatsbürgerrecht und po
li tischen Rechten auf. So verfügen 
nach dem heute vorherrschenden 
Modell der sogenannten Bürgerde
mo kratie ausschliesslich die Bürge
rin nen und Bürger eines Staatswe
sens über die politischen Rechte, im 
Gegensatz zum Modell der Betroffe
nendemokratie, in welcher sich an 
der kollektiven Willensbildung mit
beteiligen und mitentscheiden kann, 
wer von staatlichen Regelungen und 
Entscheidungen betroffen ist. Mit 
der Volksinitiative würde der Grund
satz der Bürgerdemokratie aufge
weicht, indem in beschränktem Aus
mass auch Ausländerinnen und Aus
länder politische Rechte hätten.

Die Initiative verletzt sodann den 
Grundsatz der Einheit der politi
schen Rechte. Erlangt eine Person 
das Bürgerrecht einer Gemeinde 
und das Bürgerrecht eines Kantons, 

ist sie Schweizerbürgerin oder 
Schwei zerbürger. Heute bedeutet 
dies, dass auch die politischen 
Rech te einheitlich für alle staatlichen 
Ebenen bestehen. Mit der Volksini
tia  tive würde dieser Grundsatz ein
ge schränkt. Ausländerinnen und 
Aus länder verfügen dann über politi
sche Rechte auf kantonaler und 
kom munaler Ebene, nicht aber über 
solche auf Bundesebene.

Politische Rechte über 
Einbürgerung erlangen

Die politischen Rechte werden durch 
Art. 34 Bundesverfassung im Sinne 
einer Grundrechtsgarantie gewähr
leistet. Die nähere Ausgestaltung 
des Stimm und Wahlrechts in kan
to nalen und kommunalen Angele
gen heiten ist jedoch dem kantonalen 
Recht vorbehalten. Der Spielraum 
der Kantone ist verhältnismässig 
gross. Insbesondere können sie das 
Stimmrechtsalter und das Stimm 
und Wahlrecht von Schweizerinnen 
und Schweizern im Ausland und von 
Personen ohne schweizerische 
Staatsangehörigkeit selbst regeln. 
Die vorliegende Volksinitiative ist im 
Schweizer Vergleich ein sehr weitge
hender Vorschlag zur Beteiligung 
der Ausländerinnen und Ausländer 
am politischen Geschehen. Ein Aus
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länderstimmrecht auf kantonaler 
Ebene kennt kein einziger Deutsch
schweizer Kanton. Einzig die Kan
tone Neuenburg und Jura kennen 
dieses Recht für die kantonale und 
kommunale Ebene. Zudem sollen 
die politischen Rechte bereits den 
Ausländerinnen und Ausländern 
zuerkannt werden, die seit mindes
tens fünf Jahren in der Schweiz le
ben.

Die Integration der ausländischen 
Wohnbevölkerung soll nicht über die 
Einräumung der politischen Rechte 
erfolgen. Die Teilnahme an Abstim
mungen und Wahlen soll erst nach 
erfolgter Einbürgerung möglich sein. 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, 
dass sich die Stimmberechtigten 
des Kantons und der Kantonsrat in 
den vergangenen Jahren mehrfach 
mit dem Anliegen beschäftigt haben, 
wobei sie sich stets gegen die Aus
de h nung der politischen Rechte auf 
Ausländerinnen und Ausländer – auf 
Gemeindeebene und erst recht auf 
kantonaler Ebene – ausgesprochen 
haben.

Entsprechend sind der Regierungs
rat und der Kantonsrat der Ansicht, 
dass die politischen Rechte aus
schliesslich auf dem Weg der Ein
bürgerung erlangt werden sollten 
und am Prinzip der Bürgerdemo kr a
tie festzuhalten ist.
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Der Kantonsrat empfiehlt den 
Stimm berechtigten mit 41 zu 17 
Stimmen, die Initiative abzulehnen.

Im Vordergrund der Diskussion 
stand die Frage, ob es richtig und 
sinnvoll ist, dass rund ein Viertel der 
Bevölkerung im Kanton Schaffhau
sen nicht abstimmen und wählen 
darf. Nach Meinung der Mehrheit 
des Kantonsrats sollte das Stimm 
und Wahlrecht ausschliesslich auf 
dem Weg der Einbürgerung erlangt 
werden. Es ist am Prinzip der Bür
ger demokratie festzuhalten. Die Kri
terien für die Einbürgerung sind klar 
definiert. Bei der Regelung ge mäss 
Initiativtext ist mit der Fünfjah resfrist 
einzig ein zeitliches Element vorge
se hen. Dies ist nicht sachdien lich. 
Die Integration der ausländi schen 
Wohnbevölkerung kann nicht über 
die Gewährung des Stimm und 
Wahlrechts erfolgen. Sie hat über 
die Mitwirkung am gesell schaft
lichen Leben in den Gemein den zu 
erfolgen.

Für die Ratsminderheit gehört die 
Teilnahme an Abstimmungen und 
Wahlen auch zur Integration. Mit 
dem Stimm und Wahlrecht für Aus
länderinnen und Ausländer soll der 
Abnahme der politischen Beteiligung 
– gemessen an der Gesamtbevölke
rung – entgegengetreten werden. 

Wer von Gesetzen und anderen rele
vanten Entscheiden betroffen ist, 
soll darüber mitbestimmen können. 
Auf diese Weise soll die direkte De
mokratie weiterentwickelt werden.

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, die Volksinitiative 
«Demokratie stärken: Stimm und 
Wahlrecht für Ausländerinnen und 
Ausländer (DemokratieInitiative)» 
abzulehnen.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Martin Kessler

Die Sekretärin:
Janine Rutz
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Wer von politischen Entscheiden be
troffen ist, soll sie auch mitgestalten 
dürfen. Das ist der Grundgedanke 
der Demokratie, und nichts anderes 
fordert die DemokratieInitiative der 
Alternativen Liste.

Aus der Sicht des Initiativkomitees 
ist es stossend, dass fast ein Viertel 
der Schaffhauser Bevölkerung von 
der Teilnahme an der Politik ausge
schlossen ist. Diese Menschen le
ben zum Teil seit Jahrzehnten oder 
sogar seit ihrer Geburt hier. Sie ar
beiten und zahlen Steuern, sie kau
fen hier ein und engagieren sich in 
Vereinen. Sie sind Schaffhauserin
nen und Schaffhauser, genau wie 
wir. Und sie sind von den Entschei
dungen der Politik genauso betrof
fen wie Schweizerinnen und Schwei
zer. Dennoch dürfen sie nicht ab
stim men und nicht wählen. 

Diesen Zustand will die Demokratie
Initiative ändern: Wer eine Aufent
halts bewilligung hat und seit fünf 
Jahren hier lebt, soll mitbestimmen 
dürfen. Ein «Beweis» der Integration, 
wie er für eine Einbürgerung verlangt 
wird, darf nicht Bedingung sein, um 
an der Urne über die Geschicke des 
Kantons und der Gemeinden mitent
scheiden oder sich für ein politi
sches Amt zur Verfügung zu stellen 
zu dürfen. Zudem wird die Integra
tion durch das Stimm und Wahl

recht gefördert: Wer die Gesellschaft 
mit gestalten darf, wird sich noch stär
ker für sie interessieren.

Erfahrungen aus acht anderen Kan to
nen sind durchwegs positiv und zei
gen, dass sich das politische Gleich
gewicht nicht markant ver schiebt, 
wenn die ausländische Bevölkerung 
das Stimm und Wahl recht erhält. Die 
Stimmbe teili gung liegt anfangs tiefer 
als bei der Wohn bevölkerung mit 
Schweizer Pass, gleicht sich mit der 
Zeit aber an – genau wie damals nach 
der Einfüh rung des Frauenstimm
rechts. Eine weitere interessante 
Parallele: Die gleichen politischen 
Kräfte, die sich gegen das Fraue n
stimmrecht wehr ten, lehnen heute 
auch das Auslän derstimmrecht ab.

Wenn ein grosser Teil der Bevölke
rung nicht an der Politik teilnehmen 
darf, sind politische Entscheide nicht 
genügend legitimiert. Je mehr Leute 
mitentscheiden, desto besser bilden 
diese Entscheide die Bedürf nisse und 
Bestrebungen des Volkes ab.

Aus diesen Gründen empfehlen wir 
Ihnen, ein Ja in die Urne zu legen: 
Das Blutrecht hat ausgedient; Be trof
fenheit soll über demokratische Rech
te bestimmen. Ja zu einer bes seren 
Demo kratie durch die Mitbe stimmung 
aller.
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Die unterzeichneten stimmbe rech
tig ten Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger stellen hiermit gestützt auf 
Art. 27 der Kantonsverfassung fol
gendes Begehren:

«Art. 23 Abs. 1 der Kantonsverfas
sung ist wie folgt zu ändern:

1 Stimm und wahlberechtigt in Kan
tons und Gemeindeangelegen hei
ten sind alle im Kanton wohnhaf ten 
mündigen Schweizerinnen und 
Schwei zer sowie mündige Auslän de
rin nen und Ausländer, die seit min
des tens fünf Jahren im Kanton 
wohn haft sind und über eine gültige 
Aufenthalts oder Niederlassungs be
willigung verfügen.»
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Volksinitiative «gegen überrissene 
Buspreise (Flextaxinitiative)»

Das Volksbegehren verlangt die Ein
fügung eines neuen Artikels in das 
kantonale Gesetz über die Förde
rung des öffentlichen Verkehrs vom 
9. Mai 2005 (GöV). Der Kanton habe 
an den Tarifverbund Schaffhausen 
(Flextax) einen jährlichen Beitrag von 
1,5 Mio. Franken für Tariferleichte
run gen zu entrichten. Zudem sollen 
der Kantonsrat und der Regierungs
rat weitere Tariferleichterungen ge
währen können. 

Mit dem jährlichen Beitrag des Kan
tons von 1,5 Mio. Franken an den 
Tarifverbund Schaffhausen (Flextax) 
sollen die Tariferleichterungen bei
behalten werden, die mit dem Ent
las tungsprogramm für den Staats
haus halt (ESH3) gekürzt wurden und 
über drei Jahre bis Ende 2015 
schritt weise abgebaut werden. 

Die Initiative wird im Wesentlichen 
damit begründet, mit der Kürzung 
von Bei trägen an den öffentlichen 
Verkehr würden Menschen benach
teiligt, die auf bezahlbare Tarife an
ge wiesen seien. Höhere Gebühren 
und eine höhere Belastung des 
öffentlichen Verkehrs seien zu ver
meiden. Aus umwelt und ener gie
politischen Grün den müsse der 
öffentliche Ver kehr ge fördert wer

den. Das Argu ment, bei einer An
nah me der Initia tive sei der Betrag 
im Bereich des öf fent li chen Verkehrs 
anderweitig einzuspa ren, treffe nicht 
zu. Wenn die Initiati ve vom Volk an
ge nommen würde, sei klar, dass ein 
Abbau beim öffent lichen Verkehr 
nicht gewollt sei.

Der Kantonsrat hat die Argumente 
der Initiative eingehend und kontro
vers beraten. Eine deutliche Mehr
heit des Kantonsrats hat sich aus 
folgenden Gründen gegen die Volks
initiative ausgesprochen: Der Kanton 
Schaffhausen weist im interkantona
len Vergleich bereits hohe Aufwen
dun gen für den öffent li chen Verkehr 
aus. Mit der Annahme der Initiative 
würde der Staatshaus halt mit einem 
jährlichen Betrag von 1,5 Mio. Fran
ken belastet und der Sparbeitrag 
des öffentlichen Ver kehrs zur Sanie
rung des Staats haus  halts würde 
wieder rückgängig gemacht.

Die FlextaxPreise sind im Vergleich 
mit anderen Tarifverbünden nicht 
überrissen, sondern massvoll und 
angesichts des gut ausgebauten An
gebots verhältnismässig.

Die Beibehaltung der Tariferl eich
teru ngen für sämtliche Be nützerin
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nen und Benützer des öffentlichen 
Verkehrs würde die Spar bemühun
gen im öffentlichen Verkehr zunich
te machen und den weiteren Ange
bots ausbau mit der SBahn Schaff
hausen infrage stel len.

Da sich der Bund an den ungedeck
ten Kosten beim regionalen Ver
kehrs an ge bot beteiligt, müsste für 
eine allfällige vergleichbare Kompen
sation mehr als das Doppelte an 
Kos ten beim Fahrplanangebot ein
ge spart werden.

Nach Art. 11 GöV müssten sich 
auch die Gemeinden mit einem An
teil von insgesamt 25 Prozent an 
den Tariferleichterungen beteiligen. 
Deshalb würde eine Annahme der 
Initiative auch eine Mehrbelastung 
für eine Mehrheit der Gemeinden mit 
sich bringen. Schaffhausen und 
Neu hausen würden bei einer Annah
me entlastet.

Selbst bei einer Annahme der Initia
ti ve ist nicht sichergestellt, dass es 
keine weiteren Tariferhöhungen 
mehr gibt, weil die Tarifautonomie 
nach den Bestimmungen des Bun
desrechts grundsätzlich bei den 
Transportunternehmen liegt. Bislang 
hat der Preisüberwacher keine über
höhten Tarife festgestellt.

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen,  
sehr geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, mit 34 zu 18 Stimmen 
die Volksinitiative «gegen überris se
ne Buspreise (Flextaxinitiative)» zur 
Ablehnung.
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Die Volksinitiative

Die Initiative wurde von einem Initia
tiv komitee, bestehend aus Vertretern 
der Sozialdemokratischen Partei /
Jung sozialistInnen Schaffhausen, 
am 23. Oktober 2013 mit 1'634 gül
tigen Unterschriften eingereicht und 
vom Regierungsrat am 5. November 
2013 als zustande gekommen er
klärt. Das Volksbegehren in Form 
einer ausformulierten Gesetzes initia
tive verlangt die Einfügung eines 
neu en Art. 6a in das kantonale Ge
setz über die Förderung des öffent
lichen Verkehrs vom 9. Mai 2005 
(GöV). Der Kanton habe an den Ta
rif verbund Schaffhausen (Flextax) 
einen jährlichen Beitrag von 1,5 Mio. 
Franken für Tariferleichterungen zu 
entrichten. Zudem solle der Kan
tons  rat und der Regierungsrat wei
tere Tariferleichterungen nach 
Art. 13 gewähren können. Mit dem 
jähr lichen Beitrag des Kantons von 
1,5 Mio. Franken an den Tarifver
bund Schaffhausen (Flextax) sollen 
die Ta riferleichterungen beibehalten 
wer den, die mit dem Entlastungs
pro gramm für den Staatshaushalt 
(ESH3) gekürzt wurden und über 
drei Jahre bis Ende 2015 schritt wei
se abgebaut werden.

Ausgangslage

Tarifverbundvereinbarungen

Gemäss Art. 6 Abs. 2 GöV können 
der Kanton, die Gemeinden oder 
wei tere Interessierte Tarifmass nah
men treffen oder Tariferleichterungen 
verlangen, wenn sie den Transport
unternehmen dafür nach Art. 6 
Abs. 3 GöV eine Entschädigung zah
len. Gestützt auf diese Bestimmung 
und die seit der Gründung des Tarif
verbunds fortgeschriebene Rege
lung leistete der Kanton bis zur Ein
führung des integralen Tarifver bun
des am 1. Juni 2012 einen Beitrag 
von 120 Franken für jedes Jahres
abonnement und von 10 Franken für 
jedes verkaufte Monatsabonnement 
an den Tarifverbund Schaffhausen 
als Tariferleichterung. Gesamthaft 
leistete der Kanton bis Ende 2012 
somit Tariferleichterungen in der 
Grös senordnung von rund 1,5 Mio. 
Franken pro Jahr.

Mit der Einführung des integralen 
Tarifverbunds Schaffhausen (ITV 
Flex tax) auf den 1. Juni 2012 musste 
die seit 1. Januar 2003 gültige Ver
einbarung zwischen dem Kanton 
Schaffhausen und den Transportun
ter nehmen betreffend den Tarifver
bund für den Abonnementsverkehr 
in der Region Schaffhausen total re
vi  diert werden. Parallel dazu musste 
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auch der öffentliche Verkehr im Rah
men des Entlastungsprogramms 
(ESH3) einen Sparbeitrag leisten. Im 
Sinne einer Kompromisslösung hat 
der Regierungsrat beschlossen, den 
Abbau der bisherigen Tariferleichte
run gen in Schritten über drei Jahre 
verteilt bis Ende 2015 vorzunehmen. 
Die neue seit 1. Juni 2012 gültige 
Vereinbarung über den integralen 
Tarifverbund Schaffhausen sieht in 
der Übergangszeit noch Tariferleich
terungszahlungen in der Höhe von 
750'000 Franken für das Jahr 2013 
und je 375'000 Franken für die Jahre 
2014 und 2015 vor. In dieser Über
gangsphase haben die Transport
unternehmen Zeit, die wegfallenden 
Tariferleichterungen zum Beispiel 
durch Effizienzsteigerungen, Ange
botsoptimierungen oder Tariferhö
hun gen zu kompensieren. In einem 
ersten Schritt haben die Transport
unternehmen per Fahrplanwechsel 
im Dezember 2013 eine massvolle 
Tariferhöhung beschlossen, und 
zwischenzeitlich ist die neue Tarif
verbundvereinbarung von allen Ver
bundpartnern rechtskräftig unter
zeichnet und auch vom Bundesamt 
für Verkehr genehmigt worden.

Situation in anderen Tarifverbünden

Generell ist in allen Tarifverbünden 
eine Entwicklung im Gange, wieder
kehrende Tariferleichterungen und 

damit Tarifsubventionen schrittweise 
abzubauen und letztlich ganz aufzu
heben. Da sich der Bund an solchen 
Erleichterungen – im Gegensatz zur 
Abgeltung der ungedeckten Kosten 
des Verkehrsangebots im Regional
ver kehr – in aller Regel nicht betei
ligt, war es bislang den Kantonen 
und Gemeinden überlassen, Tarife 
zu vergünstigen oder für Ertrags aus
fälle bei der Einführung von Tarifver
bünden einzustehen. Letztlich steu
ern aber Bund, Kantone und zum 
Teil die Gemeinden das Angebot 
und indirekt auch den Tarif über die 
Abgeltung der ungedeckten Kosten 
für das Verkehrsangebot und ent
sprechende Leistungsverein ba run
gen mit den einzelnen Trans portun
ternehmen. Aus Gründen der Trans
parenz und der Kostenwahrheit im 
öffentlichen Verkehr können mehrere 
Finanzierungskanäle zu Verzerrun
gen und falschen Anreizen führen. 
Es ist deshalb landesweit eine Ent
wicklung weg von Tariferleich terun
gen hin zur Leistungsabgel tung, an 
der sich grundsätzlich auch der 
Bund beteiligt, erkennbar.

Sachliche und politische Wertung

Die bisher vom Kanton geleisteten 
Ta riferleichterungszahlungen stam
men aus der Einführungsphase des 
Tarifverbunds Schaffhausen für den 

Zur Sache
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Abonnementsverkehr in der Region 
Schaffhausen und waren damals ge
rechtfertigt, weil bei dessen Einfüh
rung vor 25 Jahren den Transportun
ter nehmen erhebliche Ertragsausfäl
le entstanden. In der Zwischenzeit 
haben sich die rechtlichen Grundla
gen für die Finanzierung des Regio
nal verkehrs auf Bundesebene 
grund sätzlich geändert und das Be
stellverfahren für das Verkehrsange
bot wurde auf eine neue Basis ge
stellt. Deshalb ist es fragwürdig, eine 
solche historisch gewachsene 
GiesskannenSubvention aus der 
Gründerzeit des Tarifverbunds un re
flektiert fortzuführen. 

Es wurde sei tens des Kantons auch 
nie ver spro chen, diese Tarifsubven ti
onen fort zu führen. Mit der Totalrevi
sion der Verbundvereinbarung im 
Zuge der Einführung des integralen 
Tarif ver bunds auf den 1. Juni 2012 
ergab sich die Möglichkeit, diese 
Zahlun gen zu hinterfragen und im 
Rahmen von ESH3 als Sparbeitrag 
des öf fent lichen Verkehrs abzubau
en. An ge botskürzungen und damit 
ein Leistungs und Personalabbau 
wä ren mögliche Alternativen gewe
sen. 

Ein Vergleich mit anderen benach
bar ten Tarifverbünden in den Kanto
nen Zürich (ZVV), Aargau (AWelle) 
und der Ostschweiz (Ostwind) zeigt, 

dass der Tarifverbund Schaffhausen 
(Flextax) keine überrissenen Tarife 
aufweist. Flextax gehört landesweit 
zu den eher günstigen Verbünden, 
obwohl das Verkehrsangebot in den 
letzten zehn Jahren schrittweise 
aus gebaut wurde und der Kanton 
Schaffhausen heute im Vergleich mit 
anderen Regionen der Schweiz über 
ein überdurchschnittlich gutes Ange
bot im öffentlichen Verkehr verfügt. 
Für vergleichbare Strecken, Linien 
und Fahrzeiten weist selbst das be
nachbarte Zürcher Unterland und 
Weinland im Zürcher Verkehrsver
bund noch immer höhere Tarife auf. 
Insofern verfügt die Region Schaff
hausen noch immer über ein eher 
tieferes Preisniveau als benachbarte 
Verbünde.

Der Kanton Schaffhausen weist im 
interkantonalen Vergleich bereits 
hohe Aufwendungen für den öffent
lichen Verkehr aus. Mit der Annahme 
der Initiative würde der Staatshaus
halt mit einem jährlichen Betrag von 
1,5 Mio. Franken belastet und der 
Sparbeitrag des öffentlichen Ver
kehrs zur Sanierung des Staats
haus halts würde wieder rückgängig 
gemacht. Im Vordergrund steht das 
Ziel, mit den bereits eingeleiteten 
Massnahmen und dem Entlastungs
programm für den Staatshaushalt 
(ESH3) den Verfassungsauftrag zu 
erfüllen, wonach der Staatshaushalt 
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mittelfristig ausgeglichen sein muss. 
Dieser Auftrag, verbunden mit der 
Sicherstellung der Finanzierung des 
öffentlichen Verkehrs und der für die 
Zukunft des Kantons notwendigen 
Investitionen zur Modernisierung der 
Bahninfrastruktur, lässt keine weite
ren Tariferleichterungen mehr zu. 

Die FlextaxPreise sind im Vergleich 
mit anderen Tarifverbünden nicht 
überrissen, sondern massvoll und 
angesichts des gut ausgebauten 
Angebots verhältnismässig. Mit 
Rabatten für Senioren und Junioren 
bestehen bereits Tariferleich terun
gen, die die Transportunternehmen 
selbst gewähren und über die Ab
gel tung der ungedeckten Kosten 
des Verkehrsangebots durch Bund 
und Kantone indirekt mitgetragen 
werden. Auch mit der vorgesehenen 
Streichung der Tariferleichterungen 
von 1,5 Mio. Franken pro Jahr wird 
der öffentliche Verkehr im Kanton 
Schaffhausen nach wie vor über ein 
gutes Angebot zu angemessenen 
Tarifen verfügen.

Weitere Tariferleichterungen als 
GiesskannenSubvention für sämtl i
che Benutzerinnen und Benutzer 
des öffentlichen Verkehrs würden 
die Sparbemühungen im öffentlichen 
Verkehr zunichte machen und den 
weiteren Angebotsausbau mit der 

SBahn Schaffhausen infrage stel
len. Die Folgen wären ein möglicher 
Leistungs sowie Angebotsabbau 
und damit ein Personalabbau im 
öffentlichen Verkehr, der weit ein
schneidendere Konsequenzen für 
die gesamte Bevölkerung hätte. 

Da sich der Bund an den ungedeck
ten Kosten beim regionalen Ver
kehrs angebot beteiligt, müsste für 
eine vergleichbare Kompensation 
mehr als das Doppelte an Kosten 
beim Fahrplanangebot eingespart 
werden.

Nach Art. 11 GöV müssten sich 
auch die Gemeinden mit einem An
teil von insgesamt 25 Prozent an 
den Tariferleichterungen beteiligen. 
Deshalb würde eine Annahme der 
Initiative auch eine Mehrbelastung 
für eine Mehrheit der Gemeinden mit 
sich bringen. 

Selbst bei einer Annahme der Initia
tive wäre nicht sichergestellt, dass 
es keine weiteren Tariferhöhungen 
mehr gibt, weil die Tarifautonomie 
nach den Bestimmungen des Bun
desrechts grundsätzlich bei den 
Transportunternehmen liegt und ein
zig der Preisüberwacher ange rufen 
werden kann. Bislang hat der Preis
überwacher keine überhöhten Tarife 
festgestellt.

Zur Sache
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Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, die Volksinitiative «ge
gen überrissene Buspreise (Flextax
initiative)» abzulehnen. 

In der Beratung wurde seitens der 
Befürworter der Initiative im Wesent
lichen argumentiert, mit der Kürzung 
von Beiträgen an den öffentlichen 
Verkehr würden Menschen benach
tei ligt, die auf bezahlbare Tarife an
ge wiesen seien. Höhere Gebühren 
und eine höhere Belastung des öf
fentlichen Verkehrs seien zu vermei
den. Aus umwelt und energiepoliti
schen Gründen müsse der öffentli
che Verkehr gefördert werden. 

Das Argument, bei einer Annahme 
der Initiative sei der Betrag im Be
reich des öffentlichen Verkehrs an
der wei tig einzusparen, treffe nicht 
zu. Wenn die Initiative vom Volk an
ge nommen würde, sei klar, dass ein 
Abbau beim öffentlichen Verkehr 
nicht gewollt sei.

Dagegen ist die Mehrheit des Kan
tons rats der Überzeugung, dass 
auch der öffentliche Verkehr einen 
Bei trag zur Entlastung des Staats
haus halts leisten müsse. Wenn die 
Tariferleichterungen von 1,5 Mio. 
Franken pro Jahr nicht gestrichen 
würden, stelle sich die Frage nach 

entsprechenden Kompensationen. 
Hinzu kommt, dass die Preise im 
Vergleich mit anderen Tarifverbün
den nicht überrissen, sondern mass
voll und angesichts des gut ausge
bauten Angebots verhältnismässig 
seien. Auch mit den aktuellen Prei
sen liegt der Kanton Schaffhausen 
unter denjenigen des ZVV, des Tarif
verbunds Ostschweiz und demjeni
gen des Aargaus. Eine Verbilligung 
sei daher nicht notwendig. Auch ist 
daran zu erinnern, dass die Tarife im 
öffentlichen Verkehr nicht kosten de
ckend seien. Bei den meisten Linien 
liegt der Kostendeckungsgrad unter 
50 Prozent. Die öffentliche Hand 
subventioniert daher nach wie vor 
einen grossen Teil des Angebots. 

Ferner ist davon abzusehen, den 
öffentlichen Verkehr gegen den mo
to risierten Individualverkehr auszu
spielen. Die beiden Verkehrsträger 
benötigen eine entsprechende In fra
struktur und sollen sich gegenseitig 
ergänzen. Auch mit der vorgesehe
nen Streichung der Tariferleichterun
gen von 1,5 Mio. Franken pro Jahr 
wird der öffentliche Verkehr im Kan
ton Schaffhausen nach wie vor über 
ein gutes Angebot zu angemesse
nen Tarifen verfügen. 

In der Abstimmung beschloss der 
Kantonsrat daher mit 34 zu 18 Stim
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men, die Initiative den Stimm be rech
tigten mit dem Antrag auf Ab lehnung 
zu unterbreiten. 

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Martin Kessler

Die Sekretärin:
Janine Rutz
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Überrissene Buspreise zulasten der 
Mehrheit? Sicher nicht, darum Ja zur 
Flextaxinitiative!

Die bürgerliche Regierung und das 
bürgerlich dominierte Parlament ha
ben die aktuelle Finanzkrise durch 
eine einseitige Steuersenkungspoli
tik herbeigeführt. Profitiert davon 
haben vor allem Besserverdienende. 
Mit ESH3 und dem Entlastungspro
gramm 2014 sollen nun die fehlen
den Mittel durch Kürzung von Bei
trä  gen und Erhöhung von Gebühren 
wieder eingespielt werden.

So hat der Regierungsrat die Beiträ
ge an den Verkehrsverbund Flextax, 
die er bei der Einführung am 1. Juni 
2012 im Umfang von 1,5 Mio. Fran
ken versprochen hatte, schon wie
der gestrichen. 

Dieses Vorgehen ist aus folgenden 
Gründen stossend und soll mit die
ser Initiative geändert werden: Das 
Streichen der Staats bei träge an den 
FlextaxVerbund führt beim öffentli
chen Verkehr zu Tariferhöhun gen 
von bis zu 14 Pro zent. So kostet 
beispielsweise die einfache Fahrt ab 
Bahnhof Schaff hausen bis auf die 
Breite (Stadtzone) neu 3 Franken. 
Ein Jahresabonne ment für Erwach
sene und Senioren verteuert sich um 

fast 30 Franken. Weitere Preiserhö
hungen wurden bereits angekündigt.

Die Preise im öffentlichen Verkehr 
sind in den letzten Jahren stärker 
angestiegen als beim Individual
verkehr. Die erneute Preiserhöhung 
folgt zudem auf eine massive An
pas sung, die erst im letzten Jahr 
durchgeführt wurde.

Ein attraktiver und bezahlbarer öf
fent licher Verkehr hält die Strassen 
frei. Durch vermehrtes Umsteigen 
vom öffentlichen Verkehr auf den 
Pri vatverkehr würden nur an ande
ren Orten Kosten entstehen. Dieses 
austarierte System sollte nicht 
leicht fertig durch unnötige Kürzun
gen strapaziert werden.

Zuletzt und nicht ganz unwichtig ist 
die Tatsache, dass das Volk in Zu
kunft bei Änderungen befragt wer
den soll. Während das Volk zu den 
öVTarifen bisher nichts zu sagen 
hatte, die sehr tiefen Motorfahrzeug
steuern vom Stimmvolk an der Urne 
aber strikte verteidigt werden konn
ten, soll mit dieser Initiative das Volk 
beim öV mitreden können.

Aus diesen Gründen empfiehlt Ihnen 
das Initiativkomitee die Annahme 
der Flextaxinitiative.



20 Wortlaut der Initiative

«Die unterzeichnenden Stimmbe
rech tigten im Kanton Schaffhausen 
fordern in einem Volksbegehren in 
Form einer ausformulierten Geset
zes initiative, das kantonale Gesetz 
über die Förderung des öffentlichen 
Verkehrs vom 9. Mai 2005 (SHR 
743.100) wie folgt anzupassen:

Art. 6a (neu) Tariferleichterung

1 Der Kanton entrichtet an den Tarif
verbund Schaffhausen (Flextax) ei
nen jährlichen Beitrag von 1.5 Millio
nen Franken für Tariferleichterungen.

2 Der Kantonsrat und der Regie
rungs rat können weitere Tarifer leich
terungen nach Art. 13 gewähren.

[Rückzugsklausel]»


